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Beratung: 

 
3. Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 

gemeindliche Kindertagesstätte Zwergenstübchen 
 
 

Der Kreis Herzogtum Lauenburg hat durch Beschluss die Satzung zur sozialen 
Ermäßigung von Elternbeiträgen und zur Geschwisterermäßigung zur Förderung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen geändert. 

 
Ab 01.08.2023 ist es laut Satzung des Kreises möglich, dass Kinder, welche in der 

Offenen Ganztagsschule betreut werden, als Zählkinder Einfluss auf die Höhe der 
Geschwisterermäßigung in den Kindertagesstätten haben und diese um 12,5 % 
erhöht. 

 
Hierzu ein Beispiel: 

Eine Familie hat 3 Kinder: 
• 1 Kind in der Schule, im Anschluss in der Offenen Ganztagsschule 
• 1 Kind in der Kita 

• 1 Kind in der Krippe 
 

• Ab dem 01.08.2023 wird das OGS-Kind zum Zählkind, was wiederrum 
dazu führt, dass das Kita-Kind nun in den Genuss einer 
Geschwisterermäßigung in Höhe von 12,5 % kommt und sich für das 

Krippenkind die Ermäßigung um 12,5 % auf 62,5 % erhöht. 
 

Diese Regelung gilt allerdings nur dann, wenn das Kind in der OGS, dieses Angebot 
an mindestens 4 Tagen in der Woche nutzt und es kostenpflichtig ist. Dies ist von 
den Eltern nachzuweisen. Hierzu reicht in der Regel der Gebührenbescheid des 

Trägers der Offenen Ganztagsschule aus. 
 

Die Änderung der Regelung in der Satzung des Kreises bedingt eine Aufnahme in 
die Benutzungsgebührensatzung der gemeindlichen Kindertagesstätte 



 

 

Zwergenstübchen.  
 
Da die Änderung zum 01.08.2023 erfolgen soll, ist das Inkrafttreten der 3. 

Änderungssatzung der Benutzungsgebührensatzung der Kindertagesstätte 
„Zwergenstübchen“ rückwirkend zum 01.08.2023 zu beschließen.  

 
 
Beschlussempfehlung: 

Die 3. Änderung der Benutzungsgebührensatzung der gemeindlichen 
Kindertagesstätte „Zwergenstübchen“ wird in anliegender Fassung und ihr 

Inkrafttreten zum 01.08.2023 beschlossen.  
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